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OPFERHILFE
GESUCH UM VORSCHUSS (Vorschuss auf Entschädigung)
I. Angaben zur gesuchstellenden Person
1. Personalien
	Name
	
	Vorname
	


	Geburtsdatum
	
	
	


	Zivilstand
	
	ledig
	
	verheiratet
	
	verwitwet
	
	geschieden
	
	getrennt


	Staatsangehörigkeit
	


	Strasse/Nr.
	
	PLZ/Ort/Land
	


	Telefon
	
	E-Mail
	


2. Ehegatte / Ehegattin
	Name
	
	Vorname
	


	Strasse/Nr.
	
	PLZ/Ort/Land
	


3.
Kinder, die im gemeinsamen Haushalt mit der gesuchstellenden Person leben oder von dieser Unterhalts-leistungen beziehen
	Name
	Vorname
	Geburtsdatum
	In Ausbildung

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


4. Vertretung
Die gesuchstellende Person wird im Verfahren vertreten durch 
	Institution/ Rechtsvertreter (Anwaltskanzlei,  Rechtsschutz, Andere)
	
	 
	


	Strasse/Nr.
	
	PLZ/Ort/Land
	


	Telefon
	
	E-Mail
	


5. Zustelladresse in der Schweiz für Verfügungen und Korrespondenz
(Diese Rubrik muss von Personen mit Wohnsitz im Ausland ausgefüllt werden, die keinen Vertreter bezeichnet haben).
	Name und Vorname der Kontaktperson
	


	Strasse/Nr.
	
	PLZ/Ort
	


6. Kontakt mit der Opferhilfeberatungsstelle
Haben Sie Kontakt zu einer OHG-Beratungsstelle aufgenommen? 

	
	Nein
	
	Ja
	
	Welche?
	


II. Delikt 
	1.
	Datum 
	
	Ort
	


2.
Name, Vorname, Geburtsdatum und Wohnsitz des Opfers (sofern nicht selber gesuchstellende Person)
	

	

	

	


III. Schaden
1. Erlittener Schaden
	Art
	Betrag (in Schweizer Franken)

	
	

	
	

	
	

	
	


Bitte legen Sie die entsprechenden Rechnungen/Unterlagen bei
IV. Einkommen und Vermögen 
Bitte Jahresbeträge einsetzen und eine Kopie der letzten Veranlagungsverfügung/Einkommensnachweise beilegen, auch für allfällige weitere Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben.
V. Höhe des Vorschusses
	Höhe des beantragten Vorschusses in Schweizer Franken
	


VI. Bankverbindung
Allfällige finanzielle Leistungen sind auf folgendes Konto zu überweisen:
	


Bitte fügen Sie eine beidseitige Fotokopie der Bankkarte des Kontoinhabers mit der IBAN-Nummer und der unkenntlich gemachten CVC-Nummer bei.

Die gesuchstellende Person nimmt zur Kenntnis, dass der Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz bei der Polizei, den Strafuntersuchungsbehörden und Gerichten sowie der Dienststelle für Sozialwesen (DSW), der Dienststelle für Gesundheitswesen (DGW) und gegebenenfalls jeder anderen Dienststelle der Kantonsverwaltung Akteneinsicht nehmen kann, soweit dies für die Abklärung des Anspruchs notwendig ist (Art. 11 AGOHG). 
Die gesuchstellende Person bestätigt, das vorliegende Formular wahrheitsgetreu ausgefüllt zu haben, und nimmt zur Kenntnis, dass sie auf Anfrage weitere, zur Beurteilung des Gesuchs erforderliche Informationen und Unterlagen dem Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz des Departements zur Verfügung zu stellen hat.
Im Rahmen einer geleisteten Entschädigung tritt die gesuchstellende Person alle Rechte gegenüber der Täterschaft an den Kanton Wallis ab.
Die Einreichung dieses Gesuchs um Vorschuss ist abhängig von einer späteren Einreichung eines Entschädigungsgesuchs innerhalb der in Art. 25 OHG festgelegten Fristen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass der Entscheid über das Gesuch um Vorschuss dem Entscheid über die Entschädigung nicht vorgreift.
	Ort / Datum
	
	Unterschrift
	


Notwendige Beilagen:
- beidseitige Fotokopie der Bankkarte mit der IBAN-Nummer und der unkenntlich gemachten CVC-Nummer
- letzte Steuerveranlagung/ Einkommensnachweise
- Rechnungen
	
	Ausgefülltes Formular bitte an folgende Adresse zurücksenden:

Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz 

Avenue de la Gare 39 

1950 Sion
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